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1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen der Antragskonferenz wurde von einer Vielzahl der Beteiligten die Prüfung der Er-

tüchtigung der Bundesstraße B 4 einschließlich notwendiger Ortsumgehungen zwischen Lüne-

burg und Gifhorn gefordert. Im südlichen Abschnitt zwischen Halligdorf (südlich Uelzen) und Gif-

horn wurde dieser Forderung nachgekommen und eine entsprechende Variante in den Varian-

tenvergleich eingestellt. 

Im nördlichen Bereich zwischen Lüneburg und Uelzen konnte dieser Forderung aufgrund der ho-

hen Konfliktdichte (Umweltaspekte und vorhandene Wohnbebauung) jedoch nicht nachgekom-

men werden. Gemäß der Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen durch die damalige Be-

zirksregierung Lüneburg (Schreiben vom 27.05.2004) sind zur näheren Begründung weiterfüh-

rende Ausführungen den Unterlagen für das Raumordnungsverfahren beizufügen. 

Im folgenden werden die im Rahmen der UVS Stufe I ermittelten umweltfachlichen Raumwider-

stände für den Bereich einer möglichen Trassenführung parallel und/oder auf der B 4 zwischen 

Lüneburg und südlich Uelzen dargestellt. In einem zweiten Schritt werden diese Konfliktbereiche 

mit den Konfliktschwerpunkten entlang der aus dem umfassenden Variantenvergleich hervorge-

gangenen Vorzugsvariante gegenübergestellt. 

 

2 Vorgehensweise der Abgrenzung konfliktärmerer Ber eiche aus 
umweltfachlicher Sicht und der Ableitung von Unters uchungs-
räumen 

Im Rahmen der Antragskonferenz gemäß § 5 UVPG wurde der projektspezifische Untersu-

chungsrahmen geklärt und festgelegt. Hierzu wurden Inhalte und Methoden der Umweltuntersu-

chungen sowie der Untersuchungsraum abgestimmt. 

Zur Eingrenzung des Untersuchungsraumes für die Planung der A 39 Lüneburg – Wolfsburg 

wurde in Vorbereitung der Antragskonferenz die sogenannte UVS Stufe I (Grobe Raumanalyse) 

vorgeschaltet. Auf Grundlage der hier ermittelten konfliktärmeren Bereiche aus umweltfachlicher 

Sicht wurde der Untersuchungsraum im Abgleich mit den verkehrlichen und raumordnerischen 

Zielsetzungen projektbezogen ermittelt.  
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Bei der Abgrenzung des Untersuchungsraumes waren somit neben den umweltrelevanten Sach-

verhalten (hier die konfliktärmeren Bereiche) auch städtebauliche und raumordnerische Aspekte 

sowie die verkehrliche Wirksamkeit und die technische und wirtschaftliche Vertretbarkeit poten-

zieller Trassenführungen zu berücksichtigen. Die konfliktärmeren Bereiche der UVS Stufe I ent-

sprechen daher nicht automatisch den Untersuchungsräumen der UVS Stufe II, da konfliktarme 

Bereiche bspw. weit außerhalb trassierungstechnisch realisierbarer Bereiche liegen können. 

Darüber hinaus ist die Ausweisung durchgehender konfliktarmer Korridore nur theoretisch mög-

lich. In der Regel werden relativ konfliktarme Bereiche ermittelt, die in Abstimmung zwischen 

Umweltplanung und straßentechnischer Planung zu Korridoren verbunden werden, in denen 

Trassenführungen realisierbar sind. 

 

3 Konfliktärmere Bereiche aus umweltfachlicher Sich t entlang einer 
A39-Variante entlang der B4 zwischen Lüneburg und s üdlich Uel-
zen 

Zur Begründung der Untersuchungskorridore zwischen Lüneburg und Uelzen aus den Belangen 

der Umweltverträglichkeit werden auf der Grundlage der mit den betroffenen Bezirksregierungen 

und Landkreisen abgestimmten Auswahl von raumrelevanten Erfassungs- und Bewertungskrite-

rien nachfolgend die Gebiete mit besonderen Raumwiderständen dargelegt. 

Im Suchraum (Betrachtungsraum der UVS Stufe I) zwischen Lüneburg und Uelzen führten in ers-

ter Linie die von Lüneburg ausgehend an der vorhandenen B 4 dicht aneinander gereihten Orts-

lagen Lüneburg, Deutsch Evern, Melbeck, Grünhagen, Hohenbostel, Bienenbüttel, Steddorf, Neu 

Steddorf, Bargdorf, Jelmstorf, Addenstorf, Seedorf, Tätendorf-Eppensen, Barum, Kirchweyhe,  

Uelzen, Oldenstadt, Halligdorf und Niendorf II zum Teil in enger Verzahnung mit dem FFH-

Gebiet „Ilmenau und Nebenbäche“ und anderen Schutzgebietsausweisungen bzw. Flächen, die 

anderweitig Umweltkriterien erfüllen, dazu, dass parallel zur vorhandenen B 4 keine größeren 

konfliktärmeren Bereiche ausgewiesen wurden. Im Besonderen gilt dies für den Bereich zwi-

schen Lüneburg und Seedorf sowie für das Stadtgebiet von Uelzen. 

Aus Sicht des Schutzgutes Menschen ist es aufgrund der vielen Ortsdurchfahrten (Melbeck, 

Grünhagen, Bienenbüttel/Steddorf, Jelmstorf, Tätendorf-Eppensen, Kirchweyhe) auch nicht mög-

lich, eine A 39-Variante durch den Ausbau der B 4 zu realisieren. Eine A 39-Variante müsste da-

her auf langer Strecke (ca. 20 km etwa 42 km Gesamtstrecke zwischen Ilmenau nördlich Lüne-

burg und der Stederau südlich Uelzen) neu und abseits der vorhandenen B 4 (bei Melbeck bis zu 

3,5 km und bei Bienebüttel bis zu 2 km) trassiert werden, so dass der Bündelungsgedanke, wie 

er zwischen Uelzen und Gifhorn auf deutlich längerer Streckenführung aufgegriffen wurde, zwi-
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schen Lüneburg und Uelzen nicht umzusetzen ist. Hinzu kommt, dass die vorhandenen Er-

schließungsfunktionen der B 4 durch autobahnparallele verkehrliche Anlagen aufrechterhalten 

werden müsste. 

Zwischen der Stadt Lüneburg und südlich Uelzen summieren sich folgende Konfliktbereiche, die 

mit den o.g. Argumenten dazu geführt haben, hier keinen Untersuchungsraum abzugrenzen (vgl. 

anbei liegende Karte): 

 

(1) Ortslage Lüneburg-Moorfeld 

(2) Ortslage Lüneburg-Hagen und Lüneburg-Kaltenmoor 

(3) Ortslage Deutsch Evern; Standortübungsplatz Wendisch Evern; LSG Exerzierplatz am Ti-

meloberg 

(4) Ortslagen Melbeck und Deutsch Evern; FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen; Vorrang-

gebiet für Natur und Landschaft; Vorranggebiet für ruhige Erholung; LSG Ilmenautal 

(5) FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen; Naturschutzgebiet Diecksbeck; LSG Ilmenautal; 

avifaunistisch bedeutsamer Bereich; historisch alte Waldstandorte; Vorranggebiet für Natur 

und Landschaft 

(6) Ortslagen Hohenbostel und Grünhagen; FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen; NSG 

Schierbruch und Forellenbach; historisch alte Waldstandorte; Vorranggebiet Natur und 

Landschaft; LSG Ilmenautal; LSG Süsing; gesetzliches und natürliches Überschwem-

mungsgebiet 

(7) Ortslagen Bienenbüttel, Neu Steddorf, Steddorf und Bargdorf 

(8) Ortslagen Jelmstorf, Seedorf und Addenstorf; archäologisches Denkmal; LSG Hügelgrä-

berfeld bei Addenstorf 

(9) Ortslagen Barum und Tätendorf-Eppensen 

(10) Ortslagen Kirchweyhe und Emmendorf; FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen (hier: Im 

Sieken); LSG Bobenwald-Sieken; Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

(11) Ortslagen Uelzen und Oldenstadt; FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen; gesetzliches 

und natürliches Überschwemmungsgebiet 

(12) Ortslagen Halligdorf und Niendorf II; FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen (hier: Stede-

rau); LSG Unteres Gerdautal; Vorranggebiet für Natur und Landschaft; gesetzliches und 

natürliches Überschwemmungsgebiet 
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Die Auflistung und kartografische Darstellung der sehr hohen und hohen Raumwiderstände aus 

dem Kriterienkatalog der UVS Stufe I verdeutlichen, dass der Anteil an konfliktärmeren Berei-

chen zwischen Uelzen und Lüneburg nur gering ist und diese Bereiche regelmäßig von größeren 

und oder linearen Barrieren unterbrochen werden. Dies gilt im Besonderen für das Stadtgebiet 

von Uelzen, im Bereich zwischen Deutsch Evern und Seedorf und auf dem Stadtgebiet von Uel-

zen. Eine Abgrenzung eines weiter zu verfolgenden Planungsraumes zwischen Uelzen und Lü-

neburg drängt sich aus umweltfachlicher Sicht daher nicht auf bzw. ist nicht naheliegend, da die 

beschriebenen Raumwiderstände ein hohes Konfliktpotenzial (insbesondere hinsichtlich des 

Schutzgüter Mensch-Wohnen und Pflanzen/Tiere sowie hinsichtlich der FFH-Verträglichkeit) 

bergen und der Ausbau der B 4 zur Autobahn oder ein Bündeln der A 39 mit der B 4 auf großer 

Länge nicht möglich ist.  

 

4 Konfliktärmere Bereiche aus umweltfachlicher Sich t entlang der 
ermittelten Vorzugsvariante zwischen Lüneburg und s üdlich Uel-
zen 

 

Zur Begründung der Untersuchungskorridore zwischen Lüneburg und Uelzen aus dem Belang 

der Umweltverträglichkeit werden auf der Grundlage der mit den betroffenen Bezirksregierungen 

und Landkreisen abgestimmten Auswahl von raumrelevanten Erfassungs- und Bewertungskrite-

rien nachfolgend die Gebiete mit besonderen Raumwiderständen dargelegt. 

Im Suchraum (Betrachtungsraum der UVS Stufe I) zwischen Lüneburg und Uelzen konnten auf-

grund der vergleichsweise weit auseinanderliegenden bzw. für eine Trassenführung günstig zu-

einanderliegenden Ortslagen sowie aufgrund des Fehlens von Schutzgebietsausweisungen bzw. 

von Flächen, die anderweitig Umweltkriterien erfüllen, dazu, dass östlich des Elbe-Seitenkanals 

größere und vor allem zusammenhängende größere konfliktärmere Bereiche ausgewiesen wur-

den, die zu einem Planungskorridor für die UVS Stufe II zusammengeführt werden konnten. 

Dennoch wurden auch hier Konfliktbereiche abgegrenzt: Zwischen der Stadt Lüneburg und süd-

lich Uelzen summieren sich folgende Konfliktbereiche entlang der im Variantenvergleich heraus-

gearbeiteten Vorzugsvariante, die mithin bereits durch den Landschaftsraum führt, welcher auch 

aus Umweltsicht die geringsten Konfliktbereiche beinhaltet (vgl. anbei liegende Karte): 

(1) Ortslagen Lüneburg-Moorfeld und "Schlieffen-Park"; Kloster Lüne; historisch alter Wald-

standort (Lüner Holz) 



 

 

 6

(2) Ortslage Barendorf; archäologisches Denkmal (Landwehr); LSG Bilmer Strauch und 

Landwehr; Vorranggebiet für ruhige Erholung 

(3) Ortslagen Vastorf, Volkstorf und Gifkendorf; Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

(4) Ortslagen Altenmedingen und Secklendorf; archäologisches Denkmal (Blauer Berg) 

(5) Ortslagen Groß Hesebeck, Röbbel und Gollern; FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen 

hier: Röbbelbach); Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

(6) Ortslagen Oetzen, Stöcken und Riestedt 

(7) Ortslagen Rätzlingen und Hanstedt II;  selten und schutzwürdige Böden 

(8) Ortslagen Halligdorf und Niendorf II; FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen (hier: Stede-

rau); LSG Unteres Gerdautal; Vorranggebiet für Natur und Landschaft; gesetzliches und 

natürliches Überschwemmungsgebiet 

 

Die Auflistung und kartografische Darstellung der sehr hohen und hohen Raumwiderstände aus 

dem Kriterienkatalog der UVS Stufe I verdeutlichen, dass der Anteil an konfliktärmeren Berei-

chen zwischen Lüneburg und südlich Uelzen vergleichsweise hoch ist und diese Bereiche deut-

lich weniger von größeren und oder linearen Barrieren unterbrochen werden. Dennoch gibt es 

insbesondere auf dem Stadtgebiet von Lüneburg besonders konfliktträchtige Bereiche, die je-

doch auch für die Variante entlang der B 4 vorhanden sind. 

 

5 Gegenüberstellung von Konfliktbereichen zwischen einer nördli-
chen B4-Variante und des nördlichen Abschnittes der  Vorzugsva-
riante anhand der Teilergebnisse aus der UVS Stufe I 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden zu erwartende Betroffenheiten, Tangierungen und Querun-

gen, die durch die B4-Variante und die Vorzugsvariante ausgelöst werden bzw. erfolgen, gegen-

übergestellt. 

Es wird deutlich, dass, obwohl beide Varianten etwa 21 Ortslagen (Lüneburger und Uelzener 

Stadtteile einbezogen) im 500 m-Wohnumfeld tangieren, die B4-Variante sogar bei 15 Ortslagen 

im 150 m-Wohnumfeldbereich verläuft; bei der Vorzugsvariante sind „lediglich“ 8 Ortslagen be-

troffen). Hiervon sind zwar Uelzen und Lüneburg in Form von Ortsumgehungen zum Teil schon 

vorbelastet. Zu gänzlich neuen Belastungen würde es jedoch im Bereich zwischen Deutsch E-

vern und Seedorf kommen, da die Variante hier weit ab von der bestehenden B 4 verläuft. 
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Bei den Kriterien mit sehr hohem Raumwiderstand fällt zudem die mehrmalige Querung des 

FFH-Gebietes Ilmenau mit Nebenbächen ins Gewicht (7 Querungen der B4-Variante [davon 2 

Neuquerungen] gegenüber 3 Querungen durch die Vorzugsvariante [davon nur eine Neuque-

rung]). 

Aber auch die Kriterien mit hohen Raumwiderständen lassen den eine B4-Variante vergleichs-

weise deutlich ungünstiger erscheinen: 4 Querungen von Überschwemmungsgebieten [2], 6 

Querungen von Landschaftsschutzgebieten [0], 6 Querungen von Vorranggebieten von Natur 

und Landschaft [4] und 2 Querungen von Vorranggebieten für die Trinkwassergewinnung [0] ste-

hen den Querungen der in eckigen Klammern [ ] genannten Gebieten bei der Vorzugsvariante 

bei der gegenüber. 

Kriterium B4-Variante Vorzugsvariante 

Sehr hoher Raumwiderstand 

Tangierte Sied-
lungen (Lage im 
500m-Wohn-
umfeld) 

21 Ortslagen:  Adendorf, Lüneburg-
Moorfeld, Lüneburg-Hagen, Lüneburg-
Neu Hagen („Schlieffen-Park“), Lüne-
burg-Kaltenmoor, Deutsch Evern, 
Grünhagen, Bienenbüttel, Hohen-
bostel, Steddorf, Neu Steddorf, Barg-
dorf, Jelmstorf, Addenstorf, Tätendorf-
Eppensen, Kirchweyhe, Uelzen, Ol-
denstadt, Groß Liedern, Halligdorf, 
Nienstedt II 

21 Ortslagen:  Lüneburg (Bereich 
Kloster Lüne), Lüneburg-Moorfeld, Lü-
neburg Neu Hagen („Schliefen-Park“), 
Volkstorf, Vastorf, Gifkendorf, Eden-
dorf, Altenmedingen, Secklendorf, Gol-
lern, Groß Hesebeck, Röbbel, Oetzen-
dorf, Oetzen, Stöcken, Riestedt, Rätz-
lingen, Hanstedt II, Groß Liedern, Hal-
ligdorf, Niendorf II 

davon mit ge-
ringem Abstand 
(Lage im 150m-
Wohnumfeld) 

15 Ortslagen:  Lüneburg-Moorfeld, 
Lüneburg-Hagen, Lüneburg-Neu Ha-
gen („Schlieffen-Park“), Deutsch E-
vern, Grünhagen, Hohenbostel, Neu 
Steddorf, Bargdorf, Jelmstorf, Ad-
denstorf, Seedorf, Tätendorf-Eppen-
sen, Kirchweyhe, Uelzen, Halligdorf 

8 Ortslagen:  Lüneburg (Bereich Klos-
ter Lüne), Lüneburg-Moorfeld, Lüne-
burg Neu Hagen („Schlieffen-Park“), 
Groß Hesebeck, Röbbel, Oetzendorf, 
Oetzen, Halligdorf 

Querung des 
FFH-Gebietes 
Ilmenau mit 
Nebenbächen 

7 Querungen: Ilmenau nördlich Lüne-
burg, (Göxer Bach: Anschlussstelle 
A39/B4 nördlich Deutsch Evern), 
Diecksbach östlich Melbeck, Ilmenau 
nördlich Bienenbüttel, Im Sieken west-
lich Emmendorf, Ilmenau nördlich Uel-
zen, Stederau nördlich Niendorf II 

3 Querungen: Ilmenau nördlich Lüne-
burg, Röbbelbach westlich Röbbel, 
Stederau nördlich Niendorf II 

davon Neu-
Querung 

2 Querungen: Diecksbach östlich 
Melbeck, Ilmenau nördlich Bienenbüt-
tel 

1 Querung: Röbbelbach westlich 
Röbbel 

Querung von 
Naturschutz-
gebieten 

1 Querung:  NSG Diecksbeck östlich 
Melbeck 

(1 Querung: Röbbelbach westlich 
Röbbel [geplantes NSG, Ausweisung 
in Vorbereitung]) 
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Kriterium B4-Variante Vorzugsvariante 

Betroffenheit  
von großflächi-
gen und linea-
ren archäologi-
schen Denkma-
len 

1 Betroffenheit: Hügelgräberfeld bei 
Addenstorf 

2 Betroffenheiten:  Landwehr westlich 
Barendorf, Blaue Berge nördlich 
Secklendorf 

Hoher Raumwiderstand 

Querung von 
Überschwem-
mungsgebieten 

4 Querungen: Ilmenau nördlich Lüne-
burg, Ilmenau nördlich Bienenbüttel, 
Ilmenau nördlich Uelzen, Ilmenau 
nördlich Niendorf II 

2 Querungen: Ilmenau nördlich Lüne-
burg, Ilmenau nördlich Niendorf II 

Querung/Tan-
gierung von 
Landschafts-
schutzgebieten 

6 Querungen: LSG Exerzierplatz am 
Timeloberg, LSG Ilmenautal, LSG Sü-
sing, LSG Hügelgräberfeld bei Ad-
denstorf, LSG Bobenwald-Sieken; 

1 Tangierung:  LSG Unteres Gerdau-
tal 

Querung: ---------- ; 

2 Tangierungen: LSG Bilmer Strauch 
und Landwehr, LSG Unteres Gerdau-
tal 

Querung von 
Vorranggebie-
ten für Natur 
und Landschaft 

6 Querungen:  Ilmenau-Niederung 
nördlich Lüneburg, Diecksbach-
Niederung östlich Melbeck, Ilmenau-
Niederung nördlich Bienenbüttel, Im 
Sieken westlich Emmendorf, Ilmenau-
Niederung nördlich Uelzen, Stederau-
Niederung nördlich Nienstedt II 

4 Querungen:  Ilmenau-Niederung 
nördlich Lüneburg, Vierenbach-
Niederung östlich Wulfstorf, Röbbel-
bach-Niederung westlich Röbbel, Ste-
derau-Niederung nördlich Nienstedt II 

Betroffenheit 
von Vorrangge-
bieten für die 
ruhige Erholung 

1 Betroffenheit:  Tiergarten südlich 
Lüneburg 

1 Betroffenheit:  Bilmer Strauch öst-
lich Lüneburg 

Querungen von 
Vorranggebie-
ten für die 
Trinkwasser-
gewinnung 

2 Querungen:  Bereich zwischen Lü-
neburg und Bienenbüttel, Bereich zwi-
schen Barum und Tätendorf-Eppensen 

---------- 

Betroffenheit 
von regional 
oder lokal avi-
faunistisch be-
deutsamen Be-
reichen für Brut- 
bzw. Gastvögel 

2 Betroffenheiten:  Diecksbach-
Niederung östlich Melbeck, Stederau-
Niederung nördlich Niendorf II 

1 Betroffenheit:  Stederau-Niederung 
nördlich Niendorf II 

Betroffenheit 
von bedeutsa-
men Gebieten 
aus der landes-
weiten Biotop-

4 Betroffenheiten:  Göxer Bach, 
Diecksbach, Ilmenau bei Grünhagen, 
Hoher Berg bei Bienenbüttel, Im Sie-
ken bei Emmendorf 

---------- 
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Kriterium B4-Variante Vorzugsvariante 

kartierung 

Betroffenheit 
von historisch 
alten Wald-
standorten 

3 Betroffenheiten:  Lüner Holz in Lü-
neburg, Wälder am Klötzen-Berg und 
Roten Berg nördlich Bienenbüttel, 
Wälder in der Stederau-Niederung 

3 Betroffenheiten:  Lüner Holz in Lü-
neburg, Wälder im Absunder westlich 
Oetzen, Wälder in der Stederau-
Niederung 

Betroffenheit 
von großflächi-
gen seltenen 
und schutzwür-
digen Böden 

---------- 4 Betroffenheiten:  Mündungsbereich 
Raderbach in die Ilmenau, Hönken-
bach-Niederung östlich Edendorf, 
Röbbelbach-Niederung östlich Röbbel, 
Wipperau-Niederung südlich Oetzen 

 

Insgesamt zeigt sich, dass sich eine B4-Variante – trotz aller Vorbelastungen, die von der beste-

henden B 4 ausgehen – aus umweltfachlicher Sicht und hier insbesondere hinsichtlich der 

Schutzgüter Menschen Wohnen/Erholen und Pflanzen/Tiere nicht aufdrängt, da deutlich abzuse-

hen ist, dass eine solche Variante in einem umfassenden Variantenvergleich nicht bestehen 

würde. Insofern ist es naheliegend, eine B4-Variante nicht tiefergehend hinsichtlich ihrer Umwelt-

verträglichkeit zu beurteilen – zumal auch zwei neue Querungen des FFH-Gebiets „Ilmenau mit 

Nebenbächen“ erforderlich wären.  

 


